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126. Beiblatt G. Juli 1959" 

6/J ' 4 n f" r -.0 g G 

der fJ.bgoorgnete'n Z ei.ll i n g e T, Dr. ven Ton ge 1 unr: GC;110SS8n 

öri c~:Jn:Sunda sminis ter fü~ Justiz" 

b,:;treffend die Verurteilung' der Redakteure Hellmut !.ndics urlrl Helmut' Ob,. Thofer. 

- .. -.-.-.-
I 

iim 2~ Juli 195,9 wurde der Re,dakteur Hollmut Lndics V,Or.1 str[\fbozh~ksgo-

richt Uien :t zu 14 Tagen Arrest unbedingt ohne Bewährungsfrist wogon Ver­

spottung des ErstenStaat,sanwal tes Dr. otto Börmann verurteilt. Das Goricht 

nahllloinzelne Stellen eine s Berichtes in der 'iViener Tage 8zoi tung ö'Exp:L'ess 11 

über das' Plädoyer ,DJ:" Hörma'nns im Gassner-Prozess als Verspottung 8n. DOT 
- ". . -, ' 

gle;ichzai tig angeklagte ve·rantwortli.che Red:::,kteur dos "Express 11, Helmut , ' 

Obörhofor, wurde weganVernachlässigung derpflichtgemässen Obsorge zu 5.000 S 

Geldstrafe verurteilt. Bemerkenswert ist die sonst nicht übliche Verfügung 

des vürurteileriden Richtbrs, nicht nur das Urteil, sondGrn auch die g;samte 

Urtoilsbegründungzu ve~öffel1tlichen. 

Dia Lnklage in diesem Presseproze ss vertrat Stantsanwalt Dr.Helni tzki. 
~ , 

Es muss schwerste Bedenken err;:::g'en, wenn diosGr Staatsanwal t in scinom Schluss­

vortr2g ausfüh:rtü, es gehe darum, ein für allem$l zu verhindern, dass die 

Presse an öffentliche und staatliche Einrichtungen Noten verteilo und hiobci 

Ausdrücke verwende, dia sonst nur "Halbstarken" eig~nsind. 

Die Verurteilung der beiden Redakteure, vor allem aber die AusfUhrnngen 

dEi?sclio Anklage vertretenden Staatsanwaltes Dr. 1':1elllitzki habon in. der Öffent­

licl1koit ungewöhnlichesAufsehe~ hervorgerufon. Fast alle WionGr To.30szoitun-. ' 

,gen habon in sehr scharfen Kommentaren das Urt~il und vor allem dio il.usführun-

gen des SÜ1.1ltsanwnltes Dr. Melni tzki kritisiert. Iq diesen Kritiken kaD1 zum 

llusdruck, das.s die Öffentlichkeit in' den AusführungGndosSt8ntsamraltos 

Dr~ r:elnitzki ein2 Khebelung der Meinungsfreiheit erblickt, di? eino :ein-:-' 

schränL:ungder Pressefreihei't eines demokratischen Stqates ,bodentot. 

In €lern ,Vörfahren gogen dir) .heiden a.ngeklagte:nRedakteure i,stober noch fer-:­

nor folge:q.derUmstand 811sserordent"lich auf~GtallengDer Bericht im llE.xpross" 

ükr dasPiädoyer dos Erstoq: Staatsanwal tos Dr. Hörm,::mn erschien am 26.Juni. 

Bereits am 30. Juni wurde im Wege einer auss~rördentl}chenZu:stollu.nGdurch 
, 

ei~on G"richtsbotcn die Verhandlung fiir den 2 .. Juli angc33etzt, ein sehr ungo-
, ' 

wöhnlicher Vorgang, der nic]1t 'f]inmal boi ,lr..riminellon Delikten, b::;i d<;; non sehr 

oft die rasche Sühne im IntGr~sse deT Rechtsordnunglägo,ztir Anwundull:S komr;:t. 
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127. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 8. Jtüi 1959 

Es stoht nussor Zweifel 1 dass auoh ein sta2~sanv~al t als Pri;vatl~L:i~or o.uf 

koinen Fnll eino bevorzugte Sond2rbGhandlung boi Gerioht orfahr,;n dnrf. 
, 

Ein 801c1].or Vorgang- solJ te er sich tatsächlich ereignet hao;:;n - ist geeignet, 

das V;;rtrauen der Öffentlichkeit in die str,jug& Objektivität der Be chtspflGJe 

zu. ,-,rschüttern~ denn a.uch die Ehro ein,:s Stao.tsanwa1 tes darf in koiner nnderen 

Form Gesohützt wGrd;3n ~s dio jedes anderen StantsbürgGr. 

Die unterzoichu2ten Abgeordneten stollen dahor an den Herrn Bum10sminister ' 

für Justiz <1io 

1.) Sind dem Herrn Justizministür di;~ geschilderton Umstände ~ unter 

dOIcen Ausschreibung, Ladung und Verurtoilup.g erfolgt sind, bokannt? 

2.) Ha t der Herr Justizministor darübor Erh2bungen nngestelJ t 1 ob die in 

dar Anfro.ge geschildorten nussorgewöhnlichen Umstände, insbesondoro die 

rasche Durchführung der Verhandlung'boim Strafbezirksgericht ;"lion 1 7 auch in, 

jedem anderen PTivatanklcgev:::rfahren angewandt werden und somit sich~rgostGTl.t 

erscheint, dass Herr Dr. Hörmann ells! Priva tankläger keine vorzt,igswoise J3ohand­

l~~g erfnhren hat? 

3.) Sind die Ausführungen des Sta2tsamva1 tes Dr. Melnitzki übc;rdio Kritik 

der Presse. an öffentlichen un,' staatliehen Einrichtungen auf Wo isung' bzvr. mit 

Kemltnis des Herrn Justizministürs erfolgt; billigt der Horr .Justizminist8r 

dL:: Lusfii.hrur:gem des staatsanwaltes Dr. Melnitzki? 

4.) Ist dor Horr Justi'zminist2r barei t, von seinem 1:!eisunGsrc:cllt gogon­

übur (12n staB. tsanwal tschaftc;n Go brauch zu macho n und anzuordnen, c12SS auch 

derartigu Prozesse in oinor Form gJführt worden, durch die; das Vortr2l18n' der 

Öf:fentlichl;:,~it in die Rochts,!!flege nicht erschüttert ,drd, bzw. nicht dar 

Eiudruck einer Einschränkung der Pressefroihoi torweckt wird? 

5.) Ist der Herr Justizminiskr borei t, der soit längoL,r Zei t VOil dor 

Öffentlichkei t erhobenen FordGrung einer Novollierung des goI tündan Prosso­

gesGtzGs durch Einbringung ein,r ontsprochGnden Regii~rungsvocl[(ge nc1chzukommon? 

-0-(1-.-.-
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